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S T I F T U N G
S P O R T H I L F E  H E S S I I

Stiftungsverfassung
für die "Stiftung Sporthitfe Hessen "

5t
Name, Sitz, Rechtsform

1. Die Sti f tung führt den Namen

" Sti f tung Sporthit fe Hessen ".

2.  S ie hat  ihren Si tz  in  Wiesbaden.

3. Die Sti f tung ist eine rechtsfdhige Sti f tung des bürgerl ichen Rechts.

5z
Stiftungszweck

1. Zweck der Sti f tung ist es, Sportterinnen und Sport ler, die für einen hessischen Verein starten und die info|.ge
ihrer sport l ichen Betätigung der besonderen HiLfe bedürfen, zu unterstützen. Die Sti f tung vergibt ihre Mittelan
die Sport l .er innen und Sportter nach leistungsabhängigen und offen zu legenden Kriterien gemäß der
Fö rderr icht l inien.

2.  Die St i f tung förder t  und unterstütz t  insbesondere fo lgende Maßnahmen:

.  HiLfe im Rahmen der  spor tmediz in ischen Betreuung wie d ie ErmögLichung regetmäßiger  spor tärzt t icher
Untersuchungen der geförderten Sportter oder die Durchft ihrung sportärztt icher Leistungstests,

r Hi l fe zur sportt ichen Leistungsförderung wie den regelmäßigen Transfer zu Trainingsstätten, zur
Unterstützung bei den Kosten für die Tei lnahme an
Lehrgangs- und Wettkampfmaßnahmen oder zur Unterstützung bei Kosten
für Internatsaufenthatte oder die HiLfe bei der Honorierung von Trainern

. Hitfe zur schul ischen und berufl ichen Aus-, Fort- und Weiterbi ldung wie ergänzende Maßnahmen zur
schulischen Leistungssteigerung oder die Unterstützung bei weiterbi[denden Maßnahmen sowie

r Hitfe bei sozialen Härten, die insbesondere durch die Ausübung des Leistungssports entstanden sind wie
regelmäßige Hil fen zur Sicherung des Lebensunterhatts, wobei nur Personen nach I 53 Satz 1 der
Abgabenordnu ng gefördert werden dü rfen.

3. Die Sti f tung verfolgtausschtießl ich und unmittetbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegü nsti  gte Zwecke" d e r Abga benord n u ng.

4. Die Stiftung ist selbstlos tätig. Zur Förderung des Stiftungszwecks kann sie
auch i n besch rä n ktem U mfa nq eigenwi rtschaft [i che Aktivitäten a usüben.

5. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendung von Sti f tungsmittel.n besteht nicht.



5r
Stiftungsvermögen

1.  Das Vermögen der  St i f tung is t  in  se inem Bestand ungeschmäler t  zu erhal ten (nominel . t ) .E in Rückgr i f f  auf  d ie
Substanz des Sti f tungsvermögens ist nur mitvorheriger Zustimmung der Aufsichtsbehörde zutässig, wenn der
Sti f terwitte anders nicht zu verwirkl ichen und der'Bestand für angemessene Zeit gewährteistet ist.

2 .  Zur  Substanz des St i f tungsvermögens i .  S.  von Absatz 1 gehören n icht  wiederkehrende Leis tungen;  es se i  denn,
dass der Zuwender der Leistungen etwas anderes bestimmt hat. Die Sti f ter erhalten bei Auflösung der
Kör,perschaft oder bei Wegfatl  der steuerbegünstigten Zwecke nicht mehr ats ihre eingezahlten Kapitalantei le

und den Gemeinwert  der  gete is teten Sacheintagen zurück.

3. Das Vermögen der Stl t trng kann durch Zusti f tungen der Sti f ter oder Drit ter erhöht werden.

5+
Erträgnisse des Stiftu ngsvermögens

1. Die verfügbaren Mittel.  der Sti f tung dürfen nur für die Sti f tungszwecke verwendet werden.

2.  Die Er t räge s ind jähr t ich zweckentsprechend zu verwenden und dür fen n icht  über  e inen längeren Zei t raum
angesammel t  werden;  es se i  denn,  dass im I  2  d ieser  Satzung e ine andere Regelung h ins icht l ich der  Er f t i t tung
des Sti f tungszweckes enthatten ist.

3 .  Keine Person dar f  durch Ausgaben,  Leis tungen oder  Zuwendungen,  d ie mi t  dem St i f tungszweck n icht  zu
' . ,ere inbaren s ind oder  durch unverhäl tn ismäßig hohe Vergütung begünst io t  werden.

4.  Auf  Beschluss des 'Vorstandes kann d ie St i f tung f re ie Rücktagen b is  zur  Höhe des
in der  Abgabenordnung vorgesehenen Höchsßatzes b i tden.

5s
0rgane

Stiftungsorgane sind der Vorstand, der Gutachterausschuss und das Kuratorium. Die Tätigkeit der 0rganmitglieder ist
ehrenamt[ich.

56
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus sechs Mitg[iedern; ihm gehören an:

o drei Vertreterflertreterinnen, die vom für den Sport im Land Hessen zusldndiqen Ministerium benannt
und berufen qgf. auch abberufen werden sowie

o drei Vertretey'Vertreterinnen, die vom Landessportbund Hessen e.V. benannt
und berufen ggf. auch abberufen werden.

2. Die Amtszeit der Vorstandsmitgtieder beträgt drei Jahre. Scheidet ein Mitgtied vor AbLaui der Amtsperiode aus,
ist ein Ersatzmitgtied zu berufen. Wiederberufungen sind zutässig.



3. Der Vorstand wähtt aus seiner Mitte eine(n,) Vorsitzende(n) und eine(n) stet lvertretende(n)
Vors i tzende(n) .

4. Vorstandssitzungen sotlen mindestens zweimalim Laufe eines Geschäfujahres stattf inden. Für die

Eintadung unter  Bekanntgabe der  Tagesordnung und d ie Übersendung der  Si tzungsunter tagen g i t t

eine Frist von zwei Wochen.

$z
Aufgaben des Vorstandes

1. Der Vorstand führt die Geschäfte der Sitzung nach Maßgabe des Gesetzes, der Satzung der Sti f tung und,
soweit vorhanden, der Geschäfuordnung sowie des GeschäfuverteitungspLans. Im Übrigen leitet der
Vorstand die Sti f tung unter eigener Verantwortung.

?. Für die [aufenden Geschäfte können ein oder mehrere Geschäfuführer und Hitfskräfte eingesetzt werden.
Mitgl ieder des Vorstandes können, sofern dies nicht in der Satzung anders geregelt ist,  keine weiteren
Funkt ionen in  der  St i f tung Spor th i fä  Hessen übernehmen.

3. Der Sti f tungsvorstand beruft die Mitgt ieder des Gutachterausschusses und kann sie abberufen.

( '
4. Der Vorstand vertr i t t  die Sti f tung gerichtt ich uni l  außergerichtt ich mit mindestens zwei seiner Mitgl, ieder.

Eines dieser Mitgt ieder muss der Vorsitzende oder der steltvertretende Vorsitzende sein.

5. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

6. DerVorstand entscheidet über die Vertei lung der Sti f tungsefträge und kann dazu Richtl inien festtegen.

'7 .  Der Vorstand entscheidet über die Anl.age des Sti f tungsvermögens.

5s
Beschtussfassung des Vorstandes

1. Der Vorstand ist vom/von der Vorsitzenden oder von demf der steltvertretenden Vorsitzenden zu Sitzungen
einzuberufen, so oft dies zur ordnungsgemäßen Geschäfuführung bzw. deren Überwachung erfordert ich
erscheint

2.  Der  Vorstand fasst  se ine Beschlüsse mi t  e infucher  Mehrhei t  der  anwesenden Mi tgt ieder .  Er  is t
beschtussfähig, wenn mindestens vier Mitg[ ieder anwesend sind. Bei Stimmengteichheit entscheidet die
Stimme des Sitzungsleiters /  der Sitzungsteiterin.

3. Beschtussfassungen im schrif t t ichen UmlaufuerFahren sind unter Beteit igung sämtl. icher
Vorsta ndsmitg tied er mög [i ch.

4.  Schr i f t t iche St immabgabe im Wege der  Telekommunikaöon is t  zu[dss ig.



Geschäftsjr r,r, *11nnu ngsprüfu ng

1. Geschäfujahr der Sti f tung ist das Katenderjahr.

2.  Die Jahresrechnung und d ie satzungsgemäße Verwendung der  Mi t te t  im jewei t igen Geschäfu jahr  werden durch

einen unabhängigen Wirtschafuprüfer geprüft.

3. Der Vorstand bzw. in dessen Auftrag die Geschäfufi ihrung erstet l t  innerhah von fünf Monaten nach AbLauf des
Geschäfu jahres e inen Tät igkei tsber icht  und e ine Jahresabrechnung,  d ie zusammen mi t  der
Vermögensaufstel lung der Sti f tung bei der Aufsichtsbehörde einzureichen sind.

5 1 0
Kuratorium

1. Das Kuratorium besteht aus Persönl. ichkeiten des öffentl . ichen Lebens, die bereit  und in der Lage sind, mit Rat
und Tatin besonderer Weise zur Verwirkl ichung des Ziels der Sti f tung beizutragen.

2.  Dem Kurator ium gehören aLs "geborene Mi tgt ieder '  an:
. der/die f i j r  den Sport zuständigen Ministey' in des Landes Hessen sowie
. der/die Präsident/ in des Landessportbundes Hessen e.V.

3.  Das Kurator ium kann durch Mehrhei tsbeschluss wei tere Mi tg l ieder  aufnehmen bzw. auch abberufen.  Hierbei
kann es s ich auch um Vert reter  jur is t ischer  Personen handeln.

Die ZahL der  Kurator iumsmitg[ ieder  is t  n icht  begrenzt .

4. Dey'die jeweiLige Landesministey' in in Hessen für Sport und dey'die Präsident/ in des Landessportbundes
Hessen wechseln sich jährl ich im Vorsitz des Kuratoriums und in der Stet lvertreterposit ion ab.

5.  Der  Vorstand n immt mi t  beratender  Sömme an den Kurator iumssi tzungen te i t .

5 1 1
Aufgaben des Kuratoriums

Das Kurator ium förder td ie Zwecke der  St i f tung und berätden Vorständ bei  der  Durchführung seiner  Aufgaben.
Das Kurator ium nimmt zu d iesem Zweck d ie Jahresabschlussrechnung sowie den Ber icht  der  Kassenprüfer  entgegen
und entlastet den Vorstand.

5 1 2
Sitzungen des Kuratoriums

1.  Das Kurator ium t r i t t  mindestens e inmaI im Jahr  zusammen. Das Kurator ium muss e inberufen werden.  wenn
mindestens vier Mitgl. ieder dieses vertangen.

2. Das Kuratorium wird durch den/die Vorsitzenden/Vorsitzende bzw. durch den/die Stettvertre terf inunter Angabe
von Zeit,  Ort und Tagesordnung eingetaden. Die EinLadungsfr ist beträgt mindestens drei Wochen.



3.  Das Kurator ium is t  beschlussf ih ig ,  wenn ordnungsgemäß eingetaden wurde und mindestens d ie Häl . f te  der
Mi tg l ieder  anwesend s ind.  Jedes Mi tgt ied hat  e ine St imme.

4.  Die Beschlüsse des Kurator iums werden mi t  der  Mehrhei t  der  anwesenden M' i tg t ieder  gefasst .

5. Bei Stimmengl.eichheit gibt die Stimme des Sitzungsleiters den Ausschlag.

5 1 3
Gutachterausschuss

1.  Der  Vorstand beruf t  e inen Gutachterausschuss,  dessen Mi tg l ieder  in  at ten Förderungsangelegenhei ten im Sinne
von I 2 dieser Satzung beratend tät ig sind

2. Es ist die Aufgabe des Gutacherausschusses, dern Vorstand aufgrund vort iegender Anträge die zu
fördernden Sport ler und die geeig neten Förderma ß na h men vorzuschtagen.

3. Der Gutachterausschuss besteht aus fünf Mitgt iedern; sje werden auf vier Jahre berufen. Wiederberufungen
sind zutässig. Die Mitgt ieder des Ausschusses wählen aus ihrer Mitte eine(n) Vorsitzende(n) und dessen f deren
Stetlvertretey'in.

4. Dey'die Vorsitzende beruft den Ausschuss nach Bedarf ein. Der/die Vorsitzende des Vorstandes bzw.
dessen/deren Stel lvertreter/ in kann an den Sitzungen des Gutachterausschusses tei lnehmen. Der Vorstand ist
immer über Sitzungstermine und Sitzungsergebnisse zu unterr ichten.

5 1 4
Stiftu ngsa ufsicht

Die Sti f tung unterl iegt der staatl ichen Aufsicht nach Maßgabe des jeweils gettenden Sti f tungsrechts.

Satz u n gsä nd eru ng, Zusa m m.l Lun, 
"n, 

Aufhebu ng d er Stift u ng

1. Anträge auf Satzungsänderungen durch das Kuratorium auf Vorschlag des Vorstandes an die Aufsichtsbehörde
erfolgen ausschl ießl ich mit der Zielsetzung, dass die bestmögtiche Erfüt l .ung des Sti f tungszweckes nach dem
Witlen und den Vorstel lungen der Sti f ter gewährteistet wird. Sie sotten auch ohne wesentt iche Veränderungen
der Rahmenbedingungen mögl . ich se in.  Bei  Anderungen des St i f tungszweckes hatder  neue St i f tungszweck
unverändert gemeinnützig zu sein und auf dem Gebiet der Sportförderung zu l iegen.

2.  Das Kurator ium kann sowohtd ie Aufhebung der  St i f tung wie auch d ie Zusammenlegung der  St i f tung mi t
e iner  anderen auf  Vorschlag des Vorstandes bei  der  Aufs ichtsbehörde beantragen.  Beide MögLichkei ten
sol len auch ohne wesent l iche Veränderung der  Rahmenbedingungen mögl . ich se in.

3.  Für  Satzungsänderungen oder  d ie Aufhebung der  St i f tung is t  d ie  Mehrhei tvon mindestens zwei  Dr i t te l  der
Ku ratori umsmitg [i ed er erfo rd erlich.



5 1 6
Anfalherechtigung

Im Fatte einer Auflösung oder Aufhebung der Sti f tung fät l t  das Sti f tungsvermögen an den

e.V. ,  der  es unmit tehar  und ausscht ießt ich für  Zwecke nach 5 2 oder  anatog der  Regetung

dieser Satzung zu verwenden hat.

looF l 0 200+
Datum Datum

Landesspor tbund Hessen

in 5 t5  Abs.  1 Satz 3

q
01

ische Min is ter  des Innern
und für Sport

Der Präsi dessportbundes
Hessen  e .  V .


